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Gesetz

zur Anpassung der Besoldung und Verso.l"gung
fiir das Land Berlin 2026 und 2027 und zur Anderung
weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2026-2027)

Vom 3. Juni 2026

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung
fiir die Jahre 2026 und 2027

§1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt fiir

1. beamtete Dienstkrifte sowie Richterinnen und Richter des Lan-
des Berlin,

2. beamtete Dienstkréfte der landesunmittelbaren Korperschaften,
Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts und

3. versorgungsberechtigte Personen mit Anspruch auf Versor-
gungsbeziige, die das Land Berlin oder die landesunmittelbaren
Kérperschaften, Anstalten und Stiftungen des o&ffentlichen
Rechts zu tragen haben.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fiir

1. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie ehrenamtliche Rich-
terinnen und Richter und

2. offentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und ihre Verbén-
de.

§2
Anpassung der Besoldungsbeziige
fiir die Jahre 2026 und 2027

(1) Ab 1. April 2026 werden um 3,8 Prozent erhoht

1. die Grundgehaltssitze, ausgehend von den sich aus Anlage 31
Nummer 1 bis 4 der auf Grundlage des Artikels 1 § 4 des Geset-
zes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung fiir das Land
Berlin 2024 bis 2026 und zur Einfiihrung und Anderung weite-
rer Vorschriften (BerlBVAnpG 2024-2026) vom 20. Dezember
2024 (GVBL. S. 634) erfolgten Bekanntmachung vom 21. Januar
2025 (GVBL. S. 56) sowie der Korrektur vom 20. Mérz 2025
(GVBL. S. 192) ergebenden Betrdgen,

2. die Amtszulagen, die Stellenzulagen und die allgemeine Stellen-
zulage, ausgehend von den sich aus den Anlagen 34 und 35 der
Bekanntmachung vom 21. Januar 2025 (GVBI. S. 56) und aus
Artikel 3 Nummer 2 und Artikel 6 Nummer 3 des Gesetzes zur
Anderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes und zur An-

derung weiterer Vorschriften vom 18. Dezember 2025 (GVBI.
S. 689) ergebenden Betrdgen und

3. der Familienzuschlag fiir das erste und zweite Kind, ausgehend
von den sich aus Anlage 32 der Bekanntmachung vom 21. Janu-
ar 2025 (GVBL. S. 56) ergebenden Betrigen.

(2) Ab 1. Mérz 2027 werden um 2,0 Prozent erhdht

1. die Grundgehaltssétze, ausgehend von den sich aus Absatz 1
Nummer 1 ergebenden Betrégen,

2. die Amtszulagen, die Stellenzulagen und die allgemeine Stellen-
zulage, ausgehend von den sich aus Absatz 1 Nummer 2 erge-
benden Betrégen und

3. der Familienzuschlag fiir das erste und zweite Kind, ausgehend
von den sich aus Absatz 1 Nummer 3 ergebenden Betrégen.

(3) Die Anwirtergrundbetrage werden ab 1. April 2026 um
90 Euro, ausgehend von den sich aus Anlage 33 der Bekanntma-
chung vom 21. Januar 2025 (GVBL S. 56) ergebenden Betrigen,
und ab 1. Mérz 2027 um weitere 60 Euro erhoht.

(4) Um 3,04 Prozent werden ab 1. April 2026 der Auslandszu-
schlag und der Auslandskinderzuschlag, ausgehend von den sich aus
den Anlagen 36 bis 44 der Bekanntmachung vom 21. Januar 2025
(GVBIL. S. 56) ergebenden Betridgen, erhoht. Um 1,6 Prozent werden
ab 1. Mirz 2027 die sich aus Satz 1 ergebenden Zuschlédge erhoht.

§3

Sonstige Regelungen
Die Erhohungen nach § 2 Absatz 1 und 2 gelten entsprechend fiir:

1. die Grundgehaltssitze in den fortgeltenden Besoldungsordnun-
gen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer,

2. die Grundgehaltssétze in den Regelungen tiber kiinftig wegfal-
lende Amter,

3. die Hochstbetrdge fiir Sondergrundgehélter und Zuschiisse zum
Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehilter und Zu-
schiisse nach den fortgeltenden Besoldungsordnungen der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,

4. die in festen Betrdgen ausgewiesenen Zuschiisse zum Grund-
gehalt nach den Vorbemerkungen Nummer 1 und 2 sowie die
allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 2b der
Anlage 11 (Bundesbesoldungsordnung W) zum Bundes-
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besoldungsgesetz in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden
Fassung,

5. die Leistungsbeziige fiir Professorinnen und Professoren,
hauptberufliche Leiterinnen und Leiter sowie Mitglieder von
Leitungsgremien an Hochschulen, soweit deren Teilnahme an
regelmifigen Besoldungsanpassungen auf Grund landesrecht-
licher Regelungen festgelegt wurde,

6. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsentschédi-
gungen und anderen Beziige, die nach Artikel 14 § 5 des Re-
formgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBI. I S. 322), das durch
Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBI. I S. 334)
gedndert worden ist, fortgelten und

7. die besonderen Grundgehaltssitze, die bei Vereinheitlichung des
Besoldungsrechts in Bund und Lindern 1975 als fortgeltendes
Recht festgesetzt worden sind, sowie Rahmensitze, Hochstbe-
trage und Mittelbetrdge oder sonstige festgesetzte Grundge-
haltssitze.

§4
Bekanntmachung der Betrige

Die fiir Besoldungsrecht zustindige Senatsverwaltung wird er-
méchtigt, die Betrdge der nach § 2 erhohten und neu festgelegten
Beziige sowie die sich nach § 11 Absatz 1 des Senatorengesetzes
vom 6. Januar 2000 (GVBI. S. 221), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBI. S. 643, 645) geédndert
worden ist, richtenden Amtsbeziige der Mitglieder des Senats im
Gesetz- und Verordnungsblatt fiir Berlin bekannt zu machen.

§5
Anpassung der Versorgungsbeziige

(1) Bei Personen, die bereits am 1. August 2011 versorgungsbe-
rechtigt waren, gelten die Erhohungen nach § 2 Absatz 1 und 2 so-
wie § 3 entsprechend fiir die in Artikel 2 § 2 Absatz 1 bis 5 des
Bundesbesoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 1995
vom 18. Dezember 1995 (BGBI. I S. 1942), fiir die in Artikel 14 § 1
des Reformgesetzes genannten Beziigebestandteile sowie fiir die in
§ 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und § 84 Absatz 1 Nummer 4, 5
und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes in der jeweils am 31. August
2006 geltenden Fassung aufgefiihrten Stellenzulagen und Beziige.

(2) Bei Personen, die nach dem 1. August 2011 versorgungsbe-
rechtigt geworden sind, gelten die Erh6hungen der in § 2 Absatz 1
und 2 sowie § 3 genannten Beziigebestandteile entsprechend, soweit
sie der Berechnung ihrer Versorgungsbeziige zugrunde liegen.

(3) Versorgungsbeziige, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach
dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 gelten-
den Fassung nicht zugrunde liegt, werden, wenn der Versorgungsfall
vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist,

1. ab 1. April 2026 um 3,7 Prozent,

2. ab 1. Mérz 2027 um 1,9 Prozent, ausgehend von den sich aus
Nummer 1 ergebenden Betridgen

erhoht. Dies gilt entsprechend fiir

1. Versorgungsbeziige von Hinterbliecbenen von vor dem 1. Juli
1997 vorhandenen versorgungsberechtigten Personen,
Versorgungsbeziige, die in festen Betrdgen festgesetzt sind, und

3. den Betrag nach Artikel 13 § 2 Absatz 4 des Fiinften Gesetzes
zur Anderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai
1990 (BGBI. I S. 967).

(4) Bei versorgungsberechtigten Personen, deren Versorgungsbe-
zligen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppen AS bis A8 zugrunde
liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab

1. 1. April 2026 um 75,24 Euro und

2. 1. Mirz 2027 um 76,74 Euro,

wenn ihren ruhegehaltfidhigen Dienstbeziigen die Stellenzulage nach
Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der An-

lage I (Bundesbesoldungsordnung A und B) des Bundesbesoldungs-
gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1989 geltenden Fassung bei

Beginn des Ruhestandes nicht zugrunde gelegen hat.

B Artikel 2
Anderung der Verordnung iiber die Gewihrung
von Erschwerniszulagen

In § 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung iiber die Gewédhrung
von Erschwerniszulagen vom 21. Juni 2011 (GVBL. S. 266), die zu-
letzt durch Verordnung vom 2. Dezember 2025 (GVBIL. S. 585) ge-
andert worden ist, wird die Angabe ,,6,34 durch die Angabe ,,6,58*
ersetzt.

Artikel 3
Weitere Anderung der Verordnung iiber die Gewihrung
von Erschwerniszulagen

In § 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung iiber die Gewéhrung
von Erschwerniszulagen, die zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes
gedndert worden ist, wird die Angabe ,,6,58* durch die Angabe
,,0,71° ersetzt.

Artikel 4
Anderung der Verordnung iiber die Gewihrung
von Mehrarbeitsvergiitung fiir Beamte
§ 4 der Verordnung iiber die Gewdhrung von Mehrarbeitsvergii-
tung fiir Beamte vom 21. Juni 2011 (GVBL. S. 266), die zuletzt durch
Artikel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBI. S. 634,
641) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In Absatz 1 werden die Angabe ,,18,51° durch die Angabe
,»19,21%, die Angabe ,,25,40“ durch die Angabe ,,26,37 und die
Angabe ,,35,02 durch die Angabe ,,36,35% ersetzt.

2. Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe ,,23,67* durch die Angabe
24,57 ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Angabe ,,29,28* durch die Angabe
130,39 ersetzt.

¢) In Nummer 3 wird die Angabe ,,34,77° durch die Angabe
,,36,09° ersetzt.

d) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe ,,40,63
durch die Angabe ,,42,17% ersetzt.

Artikel 5
Weitere Anderung der Verordnung iiber die Gewihrung
von Mehrarbeitsvergiitung fiir Beamte

§ 4 der Verordnung tiber die Gewihrung von Mehrarbeitsvergii-
tung fiir Beamte, die zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes gedndert
worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. In Absatz 1 werden die Angabe ,,19,21“ durch die Angabe
,»19,59%, die Angabe ,,26,37“ durch die Angabe ,,26,90 und die
Angabe ,,36,35 durch die Angabe ,,37,08* ersetzt.

2. Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer | wird die Angabe ,,24,57“ durch die Angabe
25,06 ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Angabe ,,30,39% durch die Angabe
,,31,00° ersetzt.

¢) In Nummer 3 wird die Angabe ,,36,09 durch die Angabe
,,36,81° ersetzt.

d) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe ,,42,17%
durch die Angabe ,,43,01° ersetzt.

Artikel 6
Generalklausel

Wird in anderen Rechtsnormen auf durch dieses Gesetz gednderte
oder ersetzte Vorschriften oder Anlagen Bezug genommen, erfasst
die Bezugnahme nunmehr die entsprechenden, nach diesem Gesetz
geltenden Vorschriften oder Anlagen.
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Artikel 7
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absdtze 2 und 3 am Tage
nach der Verkiindung im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir Berlin in
Kraft.

(2) Die Artikel 2 und 4 treten mit Wirkung vom 1. April 2026 in
Kraft.

(3) Die Artikel 3 und 5 treten am 1. Mdrz 2027 in Kraft.
Berlin, den 3. Juni 2026

Die Prasidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia Seibeld

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkiindet.

Der Regierende Biirgermeister
Kai Wegner
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Gesetz

zur Regelung der Altenhilfestruktur im Land Berlin
(Altenhilfestrukturgesetz — AHStG)

Vom 3. Juni 2026

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

. Artikel 1
Anderung des Gesetzes zur Ausfiihrung des
Zwélften Buches Sozialgesetzbuch

Das Gesetz zur Ausfiihrung des Zwolften Buches Sozialgesetz-
buch vom 7. September 2005 (GVBI. S. 467), das zuletzt durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 25. September 2019 (GVBI. S. 602) gedn-
dert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In§ 5 Absatz 5 Satz 2 werden nach den Wortern ,,pflegebeding-
te Leistungen® ein Komma und das Wort ,,Altenhilfeleistungen®
eingefligt.

2. In § 6 Absatz 3 Satz 2 werden nach den Wortern ,,pflegebeding-
te Leistungen® ein Komma und das Wort ,,Altenhilfeleistungen*
eingefiigt.

3. Nach § 8 wird folgender § 9 eingefiigt:

»§ 9
Altenhilfe
(1) Leistungen der Altenhilfe sind nach § 71 Absatz 1 bis Ab-
satz 4 des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch grundsitzlich zu
gewdhren.

(2) Die fuir Altenhilfe zustdndige Senatsverwaltung und die
fiir Soziales zustindigen Amter der Bezirke wirken gemeinsam
auf die sozialrdumlich ausgerichtete und ausreichende Versor-
gung mit Altenhilfeleistungen hin. Sie nehmen die dafiir erfor-
derliche Planungsverantwortung auf Grundlage der Landesal-
tenhilfestrukturplanung und der bezirklichen Altenhilfestruktur-
planung gemeinsam wahr. Praventionsangebote, insbesondere
zur selbstbestimmten Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
und zur Starkung der Féhigkeit zur Selbsthilfe, sind besonders
zu beriicksichtigen.

(3) Die fiir Altenhilfe zustindige Senatsverwaltung legt mit
Inkrafttreten des Altenhilfestrukturgesetzes vom 3. Juni 2026
(GVBL S. 245) MafBstdbe und Grundsétze fiir eine bezirkliche
Altenhilfestrukturplanung vor. Die fiir Altenhilfe zustdndige Se-
natsverwaltung legt dem Abgeordnetenhaus erstmalig fiinf Jahre
nach Inkrafttreten des Altenhilfestrukturgesetzes vom 3. Juni
2026 (GVBL. S. 245), anschlie3end im Abstand von zehn Jahren
eine Landesaltenhilfestrukturplanung vor und macht sie in elek-
tronischer Form allgemein zugénglich. Die Landesaltenhilfe-
strukturplanung enthélt insbesondere Aussagen zum gesamt-

stadtischen Bestand und der gesamtstddtischen Weiterentwick-
lung der Altenhilfeleistungen im Sinne der Bedarfsdeckung und
zur Wirksamkeit getroffener Mafinahmen.

(4) Die Bezirke erstellen erstmalig drei Jahre nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes, anschlieend jeweils im Abstand von fiinf
Jahren, eine bezirkliche Altenhilfestrukturplanung, legen sie der
fiir Altenhilfe zustindigen Senatsverwaltung vor und machen
sie in elektronischer Form allgemein zugénglich. Die bezirkli-
che Altenhilfestrukturplanung orientiert sich bei der erstmaligen
Erstellung an den MaBstiben und Grunditzen nach Absatz 3
Satz 1, ab Vorliegen einer Landesaltenhilfestrukturplanung an
dessen Inhalten nach Absatz 3 Satz 2.

(5) In jedem Bezirk gibt es eine gesonderte Organisationsein-
heit fiir die Altenhilfeplanung und -koordination.

(6) Die fiir Altenhilfe zustéindige Senatsverwaltung iiberpriift
die Wirkungen dieser Vorschrift sowie der hierauf beruhenden
Regelungen und berichtet dem Abgeordnetenhaus abschlieend
bis zum 31. Juli 2032 {iber das Ergebnis.

4. Der bisherige § 9 wird zu § 10.

. Artikel 2
Anderung des Bezirksverwaltungsgesetzes

In der Anlage zu § 37 Absatz 1 Satz 1 des Bezirksverwaltungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. November 2011
(GVBL. S. 692), das zuletzt durch Artikel 3 Nummer 2 des Gesetzes
vom 10. Juli 2025 (GVBI. S. 285) geédndert worden ist, wird in
Ziffer V nach dem Wort ,,Teilhabeamt* das Wort ,,Altenhilfe ein-
gefligt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz- und
Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Juni 2026

Die Prisidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia Seibeld

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkiindet.

Der Regierende Biirgermeister
Kai Wegner
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Viertes Gesetz

zur Anderung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes
Vom 3. Juni 2026

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes

Das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz vom 29. November 2013
(GVBL. S. 626), das zuletzt durch Gesetz vom 27. September 2021
(GVBL. S. 1131) geéndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 1 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geéndert:
aa) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

5. das Verfahren zum Erwerb einer Registrierungs-
nummer zum Anbieten und Bewerben von Einhei-
ten im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 des Européischen Parlaments
und des Rates vom 11. April 2024 iiber die Erhe-
bung und den Austausch von Daten im Zusammen-
hang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Ver-
mietung von Unterkiinften und zur Anderung der
Verordnung (EU) 2018/1724 (ABL. L, 2024/1028,
29.4.2024) und nach § 5a,“

bb) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

,,0. die Angabe einer Registrierungsnummer beim An-
bieten und Bewerben von Einheiten nach § 5a Ab-
satz 1 und 4,

b) Folgender Absatz 4 wird angefiigt:

,»(4) Die Begriffsbestimmungen des Artikels 3 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 gelten auch fiir gleichlautende Begrif-
fe in diesem Gesetz.*

2. § 5 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Im ersten Halbsatz werden die Worter ,,, einschlielich
der Kontrolle iiber die Einhaltung der Pflichten nach
§ 5a Absatz 2 und 3, gestrichen.

bb) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Semi-
kolon ersetzt.

cc) Folgende Nummer 5 wird angefiigt:

,,5. Daten gemil Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a, b und
¢ und Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1028.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gedndert:

aaa) Im ersten Halbsatz wird die Angabe ,,4“ durch die
Angabe ,,5° ersetzt.

bbb)In Nummer 2 wird das Wort ,,Telemedien* durch
die Worter ,,digitalen Diensten”, das Wort ,,Tele-
kommunikation-Telemedien-Datenschutz-Geset-
zes™ jeweils durch das Wort ,,Telekommunikation-
Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes™ und die
Worter ,,Artikel 4 des Gesetzes vom 12. August
2021 (BGBI. I S. 3544) durch die Worter ,,Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 10. Marz 2026 (BGBI. 2026
I Nr. 64) ersetzt.

ccc) In Nummer 4 werden nach dem Wort ,,Berlin“ die
Worter ,,, beim Gewerberegister,” eingefiigt und
das Wort ,,sowie* gestrichen.

ddd)In Nummer 5 wird nach dem Wort ,,Rdumlichkei-
ten ein Komma eingefiigt.

eee) Folgende Nummern 6 und 7 werden angefiigt:

,,0. Diensteanbietern im Sinne des Digitale-Diens-
te-Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBI. 2024 1
Nr. 149), das zuletzt durch Artikel 26 des Ge-
setzes vom 25. Mirz 2026 (BGBI. 2026 I
Nr. 81) gedndert worden ist, die keine Online-
Plattformen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5
und 6 der Verordnung (EU) 2024/1028 sind,
sowie

7. Online-Plattformen im Sinne des Artikels 3
Nummer 5 und 6 der Verordnung (EU)
2024/1028*.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,,5“ durch die Angabe ,,7“ und
das Wort ,, Telemedien* durch die Worter ,,digitalen
Diensten* ersetzt.

cc) In Satz 3 wird die Angabe ,,5° wird durch die Angabe
., 7 ersetzt.

dd) In Satz 5 wird die Angabe ,,5“ durch die Angabe ,,6* und
das Wort ,, Telemedien* durch die Worter ,,digitalen
Diensten oder Diensteanbietern® ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Soweit die zustdndige Behorde Daten nach Artikel 9
und Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Verordnung
(EU) 2024/1028 iiber die Erhebung und Weitergabe von
Daten im Bereich der kurzfristigen Vermietung von Unter-
kiinften empféngt, werden diese nur zu den in Artikel 12
Absatz 2 Buchstabe aund b der Verordnung (EU) 2024/1028
genannten Zwecken verarbeitet.*

d) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort ,,Registriernummer* durch
das Wort ,,Registrierungsnummer® ersetzt.

§ 5a wird wie folgt gefasst:

»§ 5a
Verfahren zum Erwerb einer Registrierungsnummer zum
Anbieten und Bewerben von Unterkiinften geméaf
Verordnung (EU) 2024/1028

(1) Wer eine Einheit im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 der
Verordnung (EU) 2024/1028 im Land Berlin unabhéingig von
ihrer Qualifizierung als Wohnraum fiir die kurzfristige Vermie-
tung von Unterkiinften anbietet oder bewirbt (Gastgeber oder
Gastgeberin), hat bei der zusténdigen Behorde vorab eine Regis-
trierungsnummer zu beantragen. Hierflir fithrt die zustindige
Behorde ein Registrierungsverfahren im Sinne des Artikels 3
Nummer 8 der Verordnung (EU) 2024/1028 durch; es gelten die
Verfahrensregeln des Artikel 5 der Verordnung (EU) 2024/1028.
Bei Antragstellung erfolgt eine Identifizierung der Gastgeberin
oder des Gastgebers iiber das Nutzerkonto Bund ,,BundID* oder
,,Mein Unternehmenskonto mit dem sicheren Verfahren nach
§ 87a Absatz 6 Satz 1 der Abgabenordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Januar 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 24),
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. April 2026
(BGBI. 2026 I Nr. 106) gedndert worden ist, oder dem elektroni-
schen Identitdtsnachweis nach § 18 des Personalausweisgeset-
zes vom 18. Juni 2009 (BGBI. I S. 1346), das zuletzt durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 1
Nr. 323) geéndert worden ist, nach § 12 des eID-Karte-Gesetzes
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vom 21. Juni 2019 (BGBI. I S. 846), das zuletzt durch Artikel 6
des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 322) ge-
andert worden ist, oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008
(BGBI. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
23. April 2026 (BGBI. 2026 I Nr. 111) gedndert worden ist.
Wenn die in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU)
Nr. 910/2014 des Européischen Parlaments und des Rates vom
23. Juli 2014 tiber elektronische Identifizierung und Vertrauens-
dienste fiir elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur
Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABL L 257 vom
28.8.2014, S. 73; L 23 vom 29.1.2015, S. 19; L 155 vom
14.6.2016, S. 44) geregelten Bedingungen eingehalten werden,
kann auch das Identifizierungsmittel eines anderen Mitglied-
staates genutzt werden. Soweit eine Gastgeberin oder ein Gast-
geber dieses Verfahren nicht nutzen kann, kann der Antrag bei
der zustdndigen Behdrde schriftlich gestellt werden.

(2) Die zustindige Behorde teilt der Gastgeberin oder dem
Gastgeber fiir die angezeigte Einheit automatisch im Sinne des
§ 35a des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. I S. 102), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 1
Nr. 236) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
und unverziiglich eine Registrierungsnummer zu, sobald die
Gastgeberin oder der Gastgeber die erforderlichen Angaben ge-
mél Artikel 5 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2024/1028
vollstidndig tibermittelt hat. Die Vergabe der Registrierungsnum-
mer stellt einen Verwaltungsakt dar.

(3) MafBnahmen nach Artikel 6 Absatz 3, 4 und 6 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 ergehen als Verwaltungsakt. Die zusténdi-
ge Behorde kann Online-Plattformen anweisen, die zur Uber-
priifung von Angeboten und Registrierungsnummern erforder-
lichen Informationen vorzulegen und Angebote zu Einheiten,
die ohne Registrierungsnummer oder mit einer ungiiltigen Re-
gistrierungsnummer angeboten werden, oder bei Missbrauch
einer Registrierungsnummer zu entfernen.

(4) Die Gastgeberin oder der Gastgeber hat die Registrie-
rungsnummer beim Anbieten und Bewerben der Einheit auf ei-
ner Online-Plattform sowie bei sonstigen 6ffentlichen Angebo-
ten deutlich als Teil ihres oder seines Angebots anzuzeigen.

(5) Die Registrierungsnummer ist der Einheit im Sinne von
Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 und der
Gastgeberin oder dem Gastgeber fest zugeteilt.

(6) Die zustindige Behorde fiihrt ein offentliches Register
iiber die nach Absatz 2 vergebenen Registrierungsnummern als
offentlich zugéngliches Register im Sinne des Artikels 4 Ab-
satz 5 der Verordnung (EU) 2024/1028. Eine Registrierungs-
nummer wird aus dem Register entfernt

1. auf Antrag der Gastgeberin oder des Gastgebers oder

2. von Amts wegen, wenn die Registrierungsnummer nach Ar-
tikel 6 der Verordnung (EU) 2024/1028 ausgesetzt oder wi-
derrufen ist.

(7) Die Vergabe einer Registrierungsnummer nach Absatz 2
lasst Regelungen iiber das Erfordernis, die Erteilung und die
Authebung einer Genehmigung nach diesem Gesetz sowie nach
allgemeinen Verfahrensbestimmungen unbertiihrt.

(8) Das zustdndige Bezirksamt ist befugt, ein automatisiertes
Abrufverfahren nach § 38 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai
2013 (BGBI. I S. 1084), das zuletzt durch Artikel 12 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 370) geéndert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung durchzufiihren, um
die nach Absatz 1 und 3 erhobenen Daten automatisiert auf Plau-
sibilitét, Richtigkeit und Vollstindigkeit zu tiberpriifen. Soweit
dies zur Erfiillung der Aufgaben nach diesem Gesetz notwendig
ist, darf die Meldebehdrde dem zustéindigen Bezirksamt im au-
tomatisierten Abrufverfahren nach § 38 des Bundesmeldegeset-
zes iiber die in § 38 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes aufge-
fithrten Daten hinaus die folgenden Daten {ibermitteln:

1. Letzte frithere Anschrift und
2. Familienstand.

(9) Die zustédndigen Behorden kdnnen mit Hilfe automatisier-
ter Verfahren anlasslos Daten, die allgemein zugénglichen Quel-
len entnommen werden kdénnen, verarbeiten, um in Stichproben
festzustellen, ob bei Angeboten oder Werbung fiir Einheiten eine
Registrierungsnummer oder die Geschéftsdaten der Gastgeberin
oder des Gastgebers und die genaue Lage der Unterkiinfte an-
gegeben sind oder in Genehmigungen enthaltene zeitliche Be-
schrankungen der Zweckentfremdung eingehalten werden. Es
sind nur Daten zu erheben, die zur Aufgabenerfiillung nach die-
sem Gesetz erforderlich sind. Soweit die Auswertung mit Hilfe
des automatisierten Verfahrens Daten ergibt, die fiir die Aufga-
benwahrnehmung nicht erforderlich sind, sind diese unverziig-
lich zu 16schen. Die Daten sind unverziiglich zu 16schen und
ihre weitere Verwertung ist auszuschlieen, wenn die Speiche-
rung und Verwertung fiir die Aufgabenerfiillung nach diesem
Gesetz nicht mehr erforderlich sind.*

Dem § 6 wird folgender Absatz 3 angefiigt:

,»(3) Die Absitze 1 und 2 gelten auch fiir Verwaltungsakte, die
auf der Grundlage dieses Gesetzes zur Durchfiihrung der Ver-
ordnung (EU) 2024/1028 erlassen werden.*

§ 7 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefiigt:

»4a. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 2 oder Artikel 5 Ab-
satz 1, 2 und 4 der Verordnung (EU) 2024/1028
Auskiinfte, Informationen oder Unterlagen nicht,
nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzei-
tig erteilt, vorlegt oder eine Anderung nicht, nicht
richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig mit-
teilt,

bb) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefiigt:

»Da. entgegen § 5 Absatz 6 Satz 1 erforderliche Unter-
lagen nicht oder unvollstindige oder unrichtige
Unterlagen vorlegt oder entgegen § 5 Absatz 6
Satz 2 die Erkldrung nicht oder nicht richtig ab-
gibt,

cc) Die Nummern 8 bis 11 werden wie folgt gefasst:

8. einer Anordnung der zustdndigen Behoérde nach
§ 5a Absatz 3 Satz 2 nicht oder nicht fristgemél
nachkommt,

9. entgegen § 5a Absatz 4 die Registrierungsnummer
nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig, nicht gut
sichtbar oder eine ungiiltige, erloschene, unrichtige
oder missbrauchlich verwendete Registrierungs-
nummer als Teil seines Angebotes anzeigt,

10. es ermdglicht oder daran mitwirkt, Angebote oder
Werbung ohne Registrierungsnummer entgegen
§ 5a Absatz 4 auf Online-Plattformen zu veroffent-
lichen,

11. einer Aufforderung der zustindigen Behorde, die
auf Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EU)
2024/1028 gestiitzt ist, nicht oder nicht fristgemaf
nachkommt,

dd) Folgende Nummern 12 bis 14 werden angefiigt:

,»12. einer Anordnung der zusténdigen Behorde, die auf
Artikel 6 Absatz 3, 4 oder 6 der Verordnung (EU)
2024/1028 gestiitzt ist, Angebote zu entfernen oder
den Zugang dazu zu sperren, nicht oder nicht un-
verziiglich nachkommt,

13. einer Anordnung der zustédndigen Behorde nach Ar-
tikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1028,
Informationen vorzulegen, nicht oder nicht fristge-
mal nachkommt,
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14. einer Anordnung der zustédndigen Behorde nach § 7
Absatz 3 zur Entfernung von dort genannten Ange-
boten oder Werbung, nicht oder nicht fristgeméf
nachkommt.*

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

,»(3) Anbieter von Digitalen Diensten im Sinne des Tele-
kommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes
und Diensteanbieter im Sinne des Telekommunikation-Digi-
tale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes, die keine Online-Platt-
formen sind, haben auf Verlangen der zustédndigen Behorde
Angebote und Werbung, die nach Absatz 1 oder Absatz 2
ordnungswidrig sind, von den von ihnen betriebenen Inter-
netseiten unverziiglich zu entfernen.*

c) In Absatz 4 wird die Angabe ,,4* durch die Worter ,,4a und
Absatz 2 und die Angabe ,,11* durch die Angabe ,,14* er-
setzt und die Worter ,,und Absatz 3 Satz 2 gestrichen.

6. §9 wird wie folgt gefasst:
»§9
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz-
und Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz- und
Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Juni 2026

Die Prasidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia Seibeld

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkiindet.

Der Regierende Biirgermeister
Kai Wegner
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Gesetz

zur Ausfiihrung des Artikels 85 Absatz 3 Satz 1
der Verfassung von Berlin
(Konnexititsausfithrungsgesetz — KonnexAG)

Vom 3. Juni 2026

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Teil 1
Grundlagen

§1
Anwendung des Konnexitétsprinzips

(1) Fihrt die Zuweisung neuer offentlicher Aufgaben oder die
Anderung bestehender offentlicher Aufgaben durch Gesetz oder
Rechtsverordnung des Landes zu einer wesentlichen Belastung oder
Entlastung der davon betroffenen Bezirke, sind dabei gleichzeitig
Bestimmungen {iber die Deckung der Kosten zu treffen und auf
Grund einer Kostenfolgeabschitzung ein Ausgleich fiir die entste-
henden oder ersparten Aufwendungen (Aufwendungsausgleich) zu
schaffen.

(2) Bei der Ausweitung bestehender offentlicher Aufgaben und
der Zuweisung neuer offentlicher Aufgaben sind Priorisierungen,
Umpriorisierungen und der mégliche Wegfall von 6ffentlichen Auf-
gaben mit dem Ziel der Kostendeckung zu priifen und entsprechende
Bestimmungen zu treffen.

(3) Bei der Beschriinkung, dem Wegfall oder sonstigen Anderun-
gen Offentlicher Aufgaben gilt Absatz 2 beziiglich der ersparten
Aufwendungen entsprechend.

(4) Dieses Gesetz findet auf Gesetz- und Rechtsverordnungsent-
wiirfe des Senats, auf Gesetzentwiirfe aus der Mitte des Abgeordne-
tenhauses und auf im Wege des Volksbegehrens eingebrachte Ge-
setzentwiirfe Anwendung. Es findet keine Anwendung auf vor dem
17. Juni 2026 erlassene Rechtsverordnungen des Senats oder be-
schlossene Gesetze des Abgeordnetenhauses.

§2
Geltungsbereich des Konnexitétsprinzips
(1) Die offentlichen Aufgaben gemdBl § 1 Absatz 1 und die Zu-
standigkeiten der Berliner Verwaltung bestimmen sich nach dem
Landesorganisationsgesetz vom 10. Juli 2025 (GVBIL. S. 270) in der
jeweils geltenden Fassung.

(2) Auf die am 17. Juni 2026 bereits zugewiesenen 6ffentlichen
Aufgaben ist § 1 Absatz 1 nur anzuwenden, wenn und soweit eine
Verénderung oder der Wegfall einer Aufgabe zu einer wesentlichen
Belastung oder Entlastung fiihrt.

(3) § 1 Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn durch Gesetz oder
Rechtsverordnung Anforderungen, die fiir jedermann gelten, gere-
gelt werden.

(4) Eine Verdnderung einer bestehenden 6ffentlichen Aufgabe im
Sinne des § 1 Absatz 1 liegt vor, wenn den Vollzug prigende be-
sondere Anforderungen an die Aufgabenerfiillung geéndert werden.

§3
Kostenfolgeabschitzung

(1) Fiir die Kostenfolgeabschitzung sind die bei der Verwaltungs-
tatigkeit unter Beachtung der Grundsitze von Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit gemal} § 7 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung in der
jeweils geltenden Fassung entstehenden notwendigen durchschnitt-
lichen Kosten zugrunde zu legen. Die Bezirke sind verpflichtet, die
nach § 5 zustindige Behorde bei der Kostenfolgeabschitzung zu
unterstiitzen und alle hierfiir erforderlichen Daten zuzuliefern. Ist
flir einen Sachverhalt geméB § 1 Absatz 1 bereits eine Kostenfolge-

abschétzung durch den Bund vorgenommen worden, soll diese iber-
nommen werden.

(2) Fiir die neue, weggefallene oder verdnderte zugewiesene Auf-
gabe sind im Rahmen der Kostenfolgeabschidtzung gemdfl Absatz 1
Satz 1 die Kosten und sonstige notwendige Ressourcen, die Ein-
nahmen, die zu erwartenden Einsparungen und die anderweitigen
Entlastungen durch die nach § 5 zustidndige Behorde zu schitzen.
Die Schitzungen sind zu dokumentieren.

(3) Durch die Verrechnung der geschitzten Kosten der zugewiese-
nen Aufgabe nach Absatz 4 mit den geschitzten Einnahmen nach
Absatz 5, den zu erwartenden Einsparungen nach Absatz 6 und den
geschétzten anderweitigen Entlastungen nach Absatz 7 ergibt sich
das Gesamtergebnis der Kostenfolgeabschétzung.

(4) Zur Ermittlung der geschétzten Kosten der zugewiesenen Auf-
gabe sind die folgenden Schritte durchzufiihren:

1. Sémtliche Umstidnde der Durchfithrung der Aufgabe sind zu be-
schreiben. Ist beabsichtigt, durch Ausfithrungsvorschriften be-
sondere Anforderungen an die Aufgabenerfiillung zu stellen, ist
dies bei der Kostenermittlung zu beriicksichtigen; sind derartige
Anforderungen nicht vorgesehen, ist dies zu dokumentieren.

2. Die kiinftig auf der Grundlage des Gesetz- oder Rechtsverord-
nungsentwurfs zu bewirkenden Leistungen an Dritte sind nach
Hohe und Fallzahl zu schitzen.

3. Die Personalkosten sind zu errechnen, indem die Anzahl der fiir
die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Vollzeitdquiva-
lente mit dem Personalkostendurchschnittssatz multipliziert
wird. Bei der Berechnung kann auf Erfahrungswerte des Landes
oder anderer Stellen zuriickgegriffen werden.

4. Die Sachkosten eines Biiroarbeitsplatzes sind mit einem ange-
messenen Zuschlag oder einer Sachkostenpauschale zu veran-
schlagen. Sonstige aufgabenspezifische Sachkosten sind zu
schitzen, soweit sie bei der Erfiillung der Aufgabe anfallen. Die
Verwaltungsgemeinkosten sind zu beriicksichtigen, wenn sie
sich durch die Aufgabenzuweisung voraussichtlich verdndern.

5. Der Aufwand fir Investitionen, soweit diese ersichtlich fiir die
Erfiillung der Aufgabe zu titigen sind, ist bei der Ermittlung der
Kosten gleichfalls zu berticksichtigen.

(5) Sind die Bezirke berechtigt, ihre Ausgaben durch nach den
iiblichen MafBstében berechnete Gebiihren, Beitrige oder Entgelte
zu decken, sind diese zu schitzen und gemdl Absatz 3 in Abzug zu
bringen.

(6) Werden zur Deckung der nach Absatz 5 verbleibenden Kosten
mit dem Gesetz- oder Rechtsverordnungsentwurf organisatorische
Mafnahmen getroffen, die dem Ausgleich finanzieller und personel-
ler Mehrbelastungen dienen, sind die hieraus zu erwartenden Ein-
sparungen zu schitzen und gemifl Absatz 3 in Abzug zu bringen.
Gleiches gilt fiir anderweitige Regelungen, die strukturelle Ausga-
beneinsparungen im selben Politik- und Querschnittsfeld zur Folge
haben.

(7) Erfolgen mit dem Gesetz- oder Rechtsverordnungsentwurf
gleichzeitig Entlastungen bei anderen offentlichen Aufgaben im
selben Politik- und Querschnittsfeld, sind diese entsprechend Ab-
satz 4 zu ermitteln. Werden mit dem Gesetz- oder Rechtsverord-
nungsentwurf die Einnahmemdoglichkeiten der Bezirke im Wege der
ErschlieBung neuer oder der Erweiterung bestehender Einnahme-
quellen verbessert, sind die daraus folgenden Entlastungen zu schit-
zen. Die Mehrbelastung ist gemif3 Absatz 3 um diese Entlastungen
zu mindern.
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§4
Aufwendungsausgleich

(1) Verbleiben bei den betroffenen Bezirken im Gesamtergebnis
der Kostenfolgeabschitzung nach § 3 wesentliche Mehrbelastungen,
ist ein entsprechender Ausgleich zu leisten und die angemessene
Verteilung der Mittel unter den Bezirken zu regeln (Belastungsaus-
gleich). Die Verteilung soll in sachlich angemessener Weise aus dem
Regelungsgehalt des Gesetz- oder Rechtsverordnungsentwurfs ab-
geleitet werden.

(2) Der Ausgleich nach Absatz 1 ist aus dem Einzelplan der nach
§ 5 zustdndigen Behorde zu finanzieren. Er flieft in die Globalsum-
menzuweisung gemdf Artikel 85 Absatz 2 der Verfassung von Ber-
lin ein. Uber die Ausbringung von Zweckbindungen oder Mindest-
veranschlagungen entscheidet das Abgeordnetenhaus. Der Beschluss
nach Satz 3 kann mit dem Gesetz oder der Rechtsverordnung, auch
des Senats, verbunden werden; eine Rechtsverordnung des Senats
bedarf der Zustimmung des Abgeordnetenhauses, fiir die § 13 Ab-
satz 6 des Landesorganisationsgesetzes entsprechend gilt.

(3) Der erstmalige Belastungsausgleich erfolgt zeitnah nach dem
Inkrafttreten des Gesetzes oder der Rechtsverordnung, das oder die
die neue Aufgabe zuweist. Der Belastungsausgleich erfolgt, solange
die Aufgabe wahrgenommen wird. Er kann in der Hohe variieren.

(4) Ergeben sich durch spitere Anderungen der Aufgabe wesent-
liche Entlastungen oder weitere wesentliche Belastungen, ist der
Belastungsausgleich entsprechend zu verringern oder zu erhdhen.

(5) Ergeben sich fiir die betroffenen Bezirke im Gesamtergebnis
der Kostenfolgeabschétzung nach § 3 wesentliche Minderbelastun-
gen, ist ein entsprechender Ausgleich durch diese Bezirke zu leisten
(Entlastungsausgleich). Wesentliche Minderbelastungen werden bei
der folgenden Globalsummenzuweisung abgesetzt. Die Absétze 3
und 4 gelten entsprechend.

(6) Der Entlastungsausgleich nach Absatz 5 flieit dem Einzelplan
der nach § 5 zustéindigen Behorde zu. Fillt die Aufgabe insgesamt
weg, wird im Einzelplan 29 gebucht. Fiir jede Art der Heranziechung
dieser Einnahmen nach den Sétzen 1 und 2 gilt § 22 Satz 3 der Lan-
deshaushaltsordnung entsprechend.

(7) Eine Kostenfolgeabschitzung nach § 3 ist spitestens nach finf
Jahren zu {iberpriifen. Ferner ist {iber den Aufwendungsausgleich
zeitnah eine erneute Entscheidung zu treffen, wenn sich ergibt, dass
die dem Ausgleich zugrunde liegenden Annahmen offensichtlich
unzutreffend waren und der Ausgleich grob unangemessen ist.

§5
Zusténdige Behorde
Zustandige Behorde im Sinne dieses Gesetzes ist die fiir die
jeweilige Aufgabe fachlich zustindige Senatsverwaltung.

Teil 2
Gesetz- und Rechtsverordnungsentwiirfe des Senats

§6
Verfahren bei Gesetz- und
Rechtsverordnungsentwiirfen des Senats

(1) Bei einem Gesetz- oder Rechtsverordnungsentwurf des Se-
nats, der zu neuen oder verdnderten Offentlichen Aufgaben fiir die
Bezirke fiihrt, ist von der nach § 5 zustdndigen Behorde frithzeitig
eine Kostenfolgeabschitzung nach § 3 zu erstellen. Ergeben sich aus
der Kostenfolgeabschédtzung wesentliche Belastungen oder Entlas-
tungen, ist ein Aufwendungsausgleich nach § 4 zu ermitteln. Die
Ermittlungen zur Kostenfolgeabschétzung und zum Aufwendungs-
ausgleich sowie die Bestimmungen gemill § 1 Absatz 2 sind der
Begriindung zum Entwurf beizufiigen.

(2) Bei der Ausweitung bestehender offentlicher Aufgaben und
der Zuweisung neuer Offentlicher Aufgaben ist mit dem Ziel der
Kostendeckung zu priifen und zu bestimmen, ob bestehende 6ffent-
liche Aufgaben gebiindelt werden oder entfallen kénnen oder ob fi-
nanzielle und personelle Mehrbelastungen durch organisatorische
Mafnahmen ausgeglichen werden.

(3) Die Bezirke sind spétestens iiber den Rat der Biirgermeister
nach Maligabe der hierfiir einschldgigen Regelungen an der Erstel-
lung der Gesetz- und Rechtsverordnungsentwiirfe zu beteiligen.

(4) Soweit der Rat der Biirgermeister in seiner Stellungnahme
nach Artikel 68 Absatz 1 und 2 der Verfassung von Berlin einer
Kostenfolgeabschitzung oder einem Aufwendungsausgleich nicht
zustimmt, sind die abschlieenden Stellungnahmen des Rats der
Biirgermeister und der nach § 5 zustdndigen Behorde der Vorlage
des Gesetz- oder Rechtsverordnungsentwurfs zur Beschlussfassung
durch den Senat beizufiigen.

Teil 3
Gesetzentwiirfe aus der Mitte des Abgeordnetenhauses und im
Wege des Volksbegehrens eingebrachte Gesetzentwiirfe

§7
Verfahren bei Gesetzentwiirfen
aus der Mitte des Abgeordnetenhauses

Zu einem Gesetzentwurf aus der Mitte des Abgeordnetenhauses
hat der Senat unverziiglich die Schitzungen nach § 3 und § 4 vorzu-
legen; sie konnen mit etwaigen Stellungnahmen des Senats zum
Gesetzentwurf verbunden werden.

§8
Verfahren bei im Wege des Volksbegehrens
eingebrachten Gesetzentwiirfen

(1) Bei Volksbegehren gemél Artikel 62 Absatz 1 Satz 1 der Ver-
fassung von Berlin, die auf den Erlass eines Gesetzes gerichtet sind,
das zu neuen oder veranderten 6ffentlichen Aufgaben fiir die Bezir-
ke fiihrt, verlangern sich die Fristen nach § 15 Absatz 1 Satz 3 und 4
des Abstimmungsgesetzes vom 11. Juni 1997 (GVBL. S. 304), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBL.
S. 787) geéndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung um
zwei Monate. Die nach § 5 zustidndige Behorde erstellt zugleich mit
der amtlichen Kostenschitzung eine Kostenfolgeabschéitzung nach
§ 3 und legt, wenn sich daraus eine wesentliche Mehr- oder Minder-
belastung fiir die Bezirke ergibt, gemil § 4 dar, wie diese auszu-
gleichen ist. Die zustdndige Behorde iibermittelt der Trigerin des
Volksbegehrens die zusammenfassende Kostenfolgeabschitzung
mit Darlegungen zum Aufwendungsausgleich.

(2) Der Tragerin des Volksbegehrens obliegt es, die Kostenfolge-
abschitzung und die Darlegungen zum Aufwendungsausgleich nach
Absatz 1 oder eine eigene Kostenfolgeabschitzung einschlieBlich
Darlegungen zum Aufwendungsausgleich der Begriindung des Ge-
setzentwurfs beizufiigen.

Teil 4
Erlass von Verwaltungsvorschriften und
Schlussbestimmungen

§9

Erlass von Verwaltungsvorschriften

Die Verwaltungsvorschriften zur Ausfithrung dieses Gesetzes er-
lasst die Senatsverwaltung fiir Finanzen. Sie sind dem Abgeordne-
tenhaus zur Kenntnis zu geben.

§10
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz- und
Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Juni 2026

Die Présidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia Seibeld

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkiindet.

Der Regierende Biirgermeister
Kai Wegner
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Verordnung

iiber die Festsetzung des Bebauungsplans 10-86
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteile Biesdorf und Kaulsdorf

Vom 13. Mai 2026

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
(BGBL. 2025 I Nr. 348) gedndert worden ist, in Verbindung mit § 6
Absatz 3 des Gesetzes zur Ausfithrung des Baugesetzbuchs in der
Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBL
S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 und Artikel 2 des Gesetzes vom
10. Juli 2025 (GVBL. S. 285) gedndert worden ist, verordnet das Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin:

§1
Der Bebauungsplan 10-86 vom 6. August 2021 mit 1. Deckblatt
vom 15. Mai 2023 und 2. Deckblatt vom 12. August 2025 fiir das
Gelande zwischen Bundesstrafle B1/B5, Chemnitzer Straf3e, Mosba-
cher Strale und Wuhle im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteile
Biesdorf und Kaulsdorf, wird festgesetzt.

§2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der fiir die Vermes-
sung zustidndigen Abteilung des Bezirksamtes, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans konnen bei der fiir die Stadtplanung
zustandigen Abteilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen
werden.

§3
Auf die Vorschriften iiber

1. die Geltendmachung und die Herbeifiihrung der Falligkeit et-
waiger Entschidigungsanspriiche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erloschen von Entschidigungsanspriichen bei nicht fristge-
maBer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Beriicksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften iiber das Verhélt-
nis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche
Maingel des Abwagungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausfithrung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkiindung dieser

Verordnung schriftlich gegeniiber dem Bezirksamt Marzahn-Hel-

lersdorf von Berlin unter Darlegung des die Verletzung begriinden-

den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Nach Ablauf der in

Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 Verlet-

zungen oder Fehler gemif3 § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und

die in Satz 1 Nummer 4 genannte Verletzung gemaf} § 32 Absatz 2

des Gesetzes zur Ausfithrung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die fiir die Verkiindung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz-
und Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. Mai 2026
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Nadja Zivkovic
Bezirksbiirgermeisterin

Heike Wessoly

Bezirksstadtritin fiir
Stadtentwicklung
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	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 10-86 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteile Biesdorf und Kaulsdorf vom 13. Mai 2026


